Sturmschäden vom 24.05.2010
Hinweise für betroffene Waldbesitzer
(
Ansprechpartner der Forstbehörden


-
Hotline Staatsbetrieb Sachsenforst – Forstbezirk Dresden

035207 / 999613



(für die Gemeinden Ottendorf-Okrilla, Wachau, Stadt Radeberg)

-
Hotline Staatsbetrieb Sachsenforst – Forstbezirk Neustadt

03596 / 58570



(für die Gemeinden Arnsdorf, Großharthau, Stadt Großröhrsdorf)


Revier Neustadt

Herr Fleischer
03596 / 585729






0174 / 3064369


-
Revierleiter Kreisforstamt Bautzen



Revier Königsbrück

Frau Glock
03578 / 7871 68114


(Gemeinde Ottendorf-Okrilla)


0171 / 3036268



Revier Ohorn

Herr Leonhardt
035955 / 752429


(Gemeinde Wachau, Arnsdorf, Großharthau,


0175 / 9329110


Stadt Radeberg, Großröhrsdorf,)




Kreisforstamt Bautzen



03578 / 7871 68001

(
Aufbereitung des Schadholzes


-
durch direkte Beauftragung von Forstunternehmen

-
durch Anmeldung beim Staatsbetrieb Sachsenforst


-
durch Eigenleistung (diese sollte nur bei geringen Schäden ohne größere Gefahr erfolgen)



besonders ist auf die Grundsätze des Arbeitsschutzes zu achten, Schutzausrüstung, geeignete
 

Technik und möglichst nicht als Einzelperson
(
Holzvermarktung


-
durch Unternehmer

-
durch den Staatsbetrieb Sachsenforst


-
Selbstständig oder als Eigenverbrauch

(
Waldschutz


Die durch den Sturm geschädigten Waldflächen und Einzelbäume – insbesondere Nadelholz - bieten für Forstschadinsekten eine gute Entwicklungsmöglichkeit. Es muss ca. 6 Wochen nach dem Schadereignis mit Stehendbefall in den Nachbarbeständen gerechnet werden. Folgende Grundsätze sollten beachtet werden:

-
Aufbereitung von Nadelholz vor Laubholz


-
Bruchholz vor Wurfholz


-
Einzelschäden vor Flächenschäden

(
Verkehrssicherung


-
schnelle Gefahrenbeseitigung an öffentlichen Straßen, Wegen und Wanderwegen

(
Allgemeine Informationen


-
Derzeit erfolgt durch die Revierleiter des Staatsbetriebes Sachsenforst und des Kreisforstamtes eine 


Schadaufnahme in den Flurstücken.

-
Waldbesitzer von Förderflächen haben Schäden an diesen Flächen umgehend dem Staatsbetrieb


Sachsenforst zu melden

-
Auskunft über Fördermöglichkeiten erteilen Ihnen die Mitarbeiter des Staatsbetriebes Sachsenforst.

-
Das Betretungsverbot der Waldflächen gilt bis auf Widerruf für alle Waldbesucher ohne 



Bewirtschaftungsbefugnis. Die Aufhebung erfolgt entsprechend der Aufarbeitung des Schadholzes zum 

gegebenen Zeitpunkt.

LRA Bautzen (Kreisforstamt)
Staatsbetrieb Sachsenforst (Forstbezirke Neustadt und Dresden)
